
  

  

 
 

Bildungsgesetz 

Nachtrag vom 28. Juni 2019 

Der Kantonsrat des Kantons Obwalden 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass GDB 410.1 (Bildungsgesetz vom 16. März 2006) (Stand 1. Au-
gust 2019) wird wie folgt geändert: 

Art.  128 Abs. 2a (neu), Abs. 3a (neu) 

2a Der Regierungsrat ist einzige verwaltungsinterne Rechtsmittelinstanz bei 
Beschwerden aus öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen von Lehrperso-
nen. 

3a Bei Beschwerden gegen Promotions- und Übertrittsentscheide gelten die 
Vorschriften über den Fristenstillstand nicht. 

II. 

Keine Fremdänderungen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Der Regierungsrat bestimmt, wann dieser Nachtrag in Kraft tritt. Er unterliegt 
dem fakultativen Referendum. 

http://gdb.ow.ch/data/410.1/de


 

 

Sarnen, 28. Juni 2019 Im Namen des Kantonsrats 
Der Ratspräsident: Reto Wallimann 
Der Ratssekretär: Beat Hug 

 


